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Russlands Lesart der Austro-Neutralität – ein Modell für die Ukraine? 

2025 – das Jahr der 70 Jahr-Jubi-
läen, Anlass für zahlreiche Fei-
ern und Gedenkveranstaltungen 
für die Meilensteine der Wieder-
erlangung der vollen Unabhän-
gigkeit Österreichs. Neben den 
Festakten anlässlich der Unter-
zeichnung des Staatsvertrags 
(15.Mai) und der Annahme des 
Neutralitätsgesetzes (26.Okto-
ber) erinnerte man sich am 14. 
Dezember des Beitritts Öster-
reichs zur UNO vor sieben De-
zennien, jenes Schrittes, der die 
Aufnahme eines wieder unab-
hängigen und selbstbestimmten 
Österreichs in die internationale 
Gemeinschaft fixierte. 

Ohne offizielle Würdigung ver-
strich der Jahrestag des chrono-
logisch ersten historischen Ak-
tes dieses “annus mirabilis“ der 
österreichischen Nachkriegsge-
schichte, des Moskauer Memo-
randums vom 15. April 1955. 
Diese bilaterale politische Wil-
lenserklärung der sowjetischen 
Regierung, unterzeichnet von 
den beiden stellvertretenden Mi-
nisterpräsidenten Anastas Miko-
jan und Wjatscheslaw Molotow, 
und der österreichischen Regie-
rungsspitze in der Zusammen-
setzung Julius Raab, Adolf 
Schärf, Leopold Figl und Bruno 
Kreisky wurde von keiner der bei-
den Seiten ratifiziert, war sie 
doch in ihrem ersten Teil im We-
sentlichen eine politische „road 
map“ für von Österreich aber 
auch der Sowjetunion im Laufe 
des Jahres 1955 zu setzende 
Schritte. 

In seinem zweiten Teil regelte 
das Memorandum entschei-
dende wirtschaftliche Fragen, 
insbesondere hinsichtlich der 

Übernahme der nach dem Krieg 
unter sowjetischer Verwaltung 
stehenden USIA-Betriebe durch 
Österreich sowie der österreichi-
schen Entgelts- und Reparati-
onsleistungen an die UdSSR in 
Form von Waren- und Öllieferun-
gen. Die Willenserklärung von 
Raab&Co, „…eine Deklaration in 
der Form abzugeben, die Öster-
reich international verpflichtet, 
immerwährend eine Neutralität 
in der Art zu üben, wie sie von der 
Schweiz gehandhabt wird“1, ist 
nur einer der zahlreichen Artikel 
dieses in Form eines Gedächt-
nisprotokolls gehaltenen Doku-
ments, der einzige wohl, der sich 
bis heute in der politischen 
Wahrnehmung verewigte. 

Die Schweiz als Beispiel für un-
sere Neutralität verfestigte sich 
im österreichischen Bewusst-
sein bis hin zum Mythos als ein-
ziges, quasi bleibendes Element 
des Moskauer Memorandums. 
Fakt ist aber, dass im Neutrali-
tätsgesetz vom 26. Oktober 1955 
das „Muster Schweiz“ für die 
künftige österreichische Neutra-
lität nicht aufscheint. Die „Mus-
terlosigkeit“ der österreichi-
schen Neutralität wurde von der 
Sowjetunion nach dem 26. Okto-
ber 1955 nicht beeinsprucht. 
Vielmehr nahm die UdSSR dies 
durch einen indirekten, konklu-
denten Akt zur Kenntnis, als der 
UN-Sicherheitsrat mit der 
Stimme der UdSSR eine UN-Mit-
gliedschaft Österreichs befür-
wortete und Österreich dann am 
14. Dezember 1955 schließlich 
UN-Mitglied wurde. Schon in der 
Präambel des Staatsvertrags fin-
det sich die Absichtserklärung, 
„…die Bewerbung Österreichs 

um Zulassung zur Organisation 
der VN zu unterstützen“.2 Die 
Schweiz folgte mit ihrem Beitritt 
zur UN dem österreichischen 
Beispiel bekanntlich erst 2002.  

Österreichs Ambitionen, UN-
Mitglied zu werden, waren schon 
seit 1947 manifest, als sein Bei-
trittsantrag am sowjetischen 
Veto scheiterte, acht Jahre bevor 
man vom „Muster 
Schweiz“ sprach. Das „Muster 
Schweiz“ wurde im Moskauer 
Memorandum auch ein zweites 
Mal strapaziert. Die Sowjetregie-
rung erklärte sich bereit, an einer 
Garantie der Unversehrtheit und 
Unverletzlichkeit des österrei-
chischen Staatsgebiets durch 
die Großmächte – nach dem 
Muster der Schweiz – teilzuneh-
men. Zu einer solchen Garantier-
klärung kam es dann aber nicht.  

Das „Muster Schweiz“ ist also 
kein bleibendes Element des 
Moskauer Memorandums, aus 
dem sich eine rechtliche Gültig-
keit desselben bis zum heutigen 
Tag ableiten ließe. 

Der bekannte österreichische 
Historiker Gerald Stourzh 
schrieb dazu 2004 in seinem 
großartigen Artikel; „Österreichs 
Weg zum Staatsvertrag und 
Neutralität“:  

„Der bekannte Hinweis im „Mos-
kauer Memorandum” vom 15. 
April 1955 auf eine Neutralität 
der Art, „wie sie von der Schweiz 
geübt wird”, ist also eine Kon-
sens-Formel: Ihre Funktion war 
es, eine von Moskau über Wien, 
Paris bis London und Washing-
ton reichende Zustimmung für 
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den internationalen Status Ös-
terreichs zu gewinnen. Dass es 
mehr um politischen Konsens 
und weniger um völkerrechtliche 
Details ging, zeigt sich darin, 
dass die Sowjets keinerlei Be-
denken gegen den österreichi-
schen Wunsch geltend mach-
ten, den Vereinten Nationen bei-
zutreten. Die Schweiz betrach-
tete nämlich damals die Mit-
gliedschaft bei den Vereinten 
Nationen als unvereinbar mit ih-
rer Neutralität.“3 

Das Moskauer Memorandum 
hatte seine Schuldigkeit getan 
und geriet in Vergessenheit. 
Symptomatisch dafür ist die 
Groteske hinsichtlich seines 
lange als verschollen gegoltenen 
österreichischen Originalalter-
nats. So äußerte Ex-Bundesprä-
sident Kirchschläger bei einem 
Gespräch in der Österreichi-
schen Botschaft Moskau, an 
dem der Zweitautor teilnahm, 
nach den Begräbnisfeierlichkei-
ten für den verstorbenen Sowjet-
führer Tschernenko im März 
1985 die Meinung, die Witwe von 
Ex-Bundeskanzler Raab habe 
dies nach dessen Tod wahr-
scheinlich mit anderen Unterla-
gen, die sich in ihrem Privathaus 
befunden hatten, verbrannt.  

Tatsache ist, dass sich das 
Originalalternat in den Hän-
den von Botschafter Josef 
Schöner befand, der an den 
Verhandlungen in Moskau 
als führender Beamter teil-
genommen hatte. Schöners 
Witwe übergab die Urschrift 
Jahre nach ihres Gatten Tod ge-
meinsam mit anderen Unterla-
gen in einer Mappe an den dama-
ligen Generalsekretär des Au-
ßenamts, Wolfgang Schallen-
berg, dem Vater des späteren 

Außenministers Alexander 
Schallenberg. Schließlich lan-
dete es auf Anraten des Erstau-
tors rund 40 Jahre nach seiner 
Unterzeichnung im Staatsar-
chiv.4 

Der innerösterreichische Um-
gang mit dem Moskauer Memo-
randum zeugt davon, dass das 
offizielle Österreich, gleich ob 
Politik oder die mit der Wahrung 
des Völkerrechts beschäftigte 
Beamtenschaft, diesem Doku-
ment keine über den 26. Oktober 
1955 hinausgehende Bedeutung 
zumaß. Die „road map“ hatte 
man abgearbeitet, was nament-
lich auch für ihre diffizilen wirt-
schaftlichen Aspekte galt, die 
zumindest auf Schiene gebracht 
wurden. Die Besatzungstruppen 
waren abgezogen, die Neutrali-
tät erklärt, Kapitel geschlossen! 
So die österreichische Sicht und 
Praxis.  

Dass die – nunmehrige (?) - rus-
sische Lesart eine andere zu sein 
scheint, offenbarte sich am 28. 
August 2025, an dem Russlands 
Sicherheitsrat unter dem Titel 
„Natowskij Anschluss“ ein Ela-
borat seines Vizevorsitzenden, 
Dmitrij Medwedew veröffent-
lichte. 

Darin heißt es unter anderem, 
dass das Moskauer Memoran-
dum gemeinsam mit dem 
Staatsvertrag und dem Neutrali-
tätsgesetz „das rechtliche Fun-
dament des Landes darstellen“. 
Und weiter schreibt er: „Bei ihrer 

Entnahme stürzt die gesamte ös-
terreichische Eigenstaatlichkeit 
zusammen.“5 

Im Kontext dazu findet sich auch 
die Feststellung: „Das Prinzip 
der Neutralität ist die Grundlage 
für die österreichische Eigen-
staatlichkeit selbst, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg nach 
dem Willen der Alliierten wieder-
hergestellt wurde“.6 

Die Ansicht, dass Österreich im 
Falle der Beendigung der Neutra-
lität seine Eigenstaatlichkeit ver-
lieren würde, ist mehr als kühn. 
Mit dieser – gewagten - Behaup-
tung wird ja nicht weniger unter-
stellt, als dass Österreich als 
Staat ohne Neutralität zusam-
menbrechen würde. 

Das eigentliche Motiv des russi-
schen Ex-Präsidenten, einmal 
mehr in seiner nunmehrigen 
Hauptrolle als Verbalkeulen 
schwingender Muskelmann der 
russischen Führung, und seines 
mutmaßlichen Autorenkollek-
tivs war, gegen allfällige NATO-
Beitrittstendenzen in Österreich 
zu polemisieren.  

Der durch unser Land gehende, 
prompte Sturm der Entrüstung 

mag durchaus nach dem Ge-
schmack Medwedews gewe-
sen sein, bewirkte er doch 
mehrfach das Bekunden, 
dass es von Österreich nicht 
beabsichtigt sei, die Neutra-
lität aufzugeben oder der 
NATO beizutreten. So er-
klärte etwa Verteidigungsmi-

nisterin Klaudia Tanner, dass ein 
österreichischer NATO-Beitritt 
überhaupt nicht zur Debatte 
stehe. Auch die zum 70. Jahres-
tag der Annahme des Verfas-

 

Die Ansicht, dass 
Österreich … seine 

Eigenstaatlichkeit verlieren 
würde, ist mehr als kühn. 
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sungsgesetzes über die immer-
währende Neutralität ihr gewid-
meten – gar nicht nur – Lippen-
bekenntnisse österreichischer 
Offizieller mag der vom Westen 
einst als Sunnyboy gehegte Ex-
Präsident Russlands mit einem 
zufriedenen Lächeln quittiert 
und ihn in seiner Überzeugung 
bestärkt haben, dass nicht nur 
die Drohgebärden („Teile des ös-
terreichischen Bundesheers als 
allfällige  Ziele russischer Flug-
körper“7), sondern auch die Ar-
gumente des Pamphlets in Ös-
terreich gegriffen haben.  

Zurück zu Medwedews Thesen 
zu den Grundlagen der österrei-
chischen Staatlichkeit und sei-
nen weiteren Gedanken zu deren 
möglichem Untergang.  

Wörtlich heißt es da: „Was soll in 
dieser Situation Moskau tun, das 
im Grunde einer der Schöp-
fer der modernen Österrei-
chischen Republik ist? Zu-
erst einmal – den unmäßigen 
Liebhabern der Kriegshyste-
rie auf völkerrechtlicher 
Ebene auf die Finger klopfen. 
Die Antworten auf die zwei 
Schlüsselfragen – ‚darf Öster-
reich einseitig die gesetzliche 
verankerte Neutralität aufge-
ben?‘ sowie – ‚kann Wien einen 

Beschluss über einen Beitritt zum 
Nordatlantikblock fassen?‘ sind 
eindeutig negativ.“8 

Als Argument wird Art.27 der UN-
Vertragsrechtskonvention ange-
führt, wonach innerstaatliches 
Recht nicht als Rechtfertigung 
für eine Verletzung eines interna-
tionalen Vertrags ins Treffen ge-
führt werden kann. Von welchem 
Vertrag da genau die Rede ist, 
sucht man vergeblich. Vom 

Staatsvertrag, in dem die Neut-
ralität nicht erwähnt ist? Oder 
gar vom Moskauer Memoran-
dum, das nichts anderes als ein 
bilaterales politisches Absichts-
kompendium war, das abgear-
beitet wurde? 

Als „politische Autorität“, die 
diese Sichtweise teilt, wird die 
Knicks-erprobte Ex-Außenminis-
terin Karin Kneissl angeführt. 
Ohne exakte Quellenangabe 
wird sie dahingehend zitiert, 
„dass eine Änderung des Status 
Quo bei der Neutralitätsfrage ei-
nes Beschlusses aller alliierten 
Staaten bedarf, die den Vertrag 
1955 unterzeichnet hatten, da-
runter auch Russlands als 
Rechtsnachfolger der UdSSR. 
Und Moskau hat das Recht, ein 
Veto gegen einen Beschluss 
Wiens einzulegen, den NATO-
Weg zu beschreiten“.9 

Moskaus Sicht der österreichi-
schen Neutralität und seiner ei-
genen Rolle in deren Entstehung 
orientiert sich 70 Jahre danach 
nicht nach Fakten und Lehre. Sie 
wird determiniert von Russlands 
heutiger Interessenslage, allen 
voran vom Krieg gegen die Ukra-
ine und die Reaktion Europas auf 
Russlands Streben, die Grenzen 
im Osten Europas neu zu ziehen. 
Medwedews Neutralitäts-
pamphlet liest sich wie ein Dreh-
buch über den möglichen, künf-
tigen Umgang mit einer neutra-
len Ukraine, einer Forderung, die 
Russland bei den Verhandlun-
gen mit Ukraine in Istanbul im 

Frühjahr 2022 stellte, und von 
der Moskau bisher nicht offiziell 
abgerückt ist. 

Auch in der Ukraine gab und gibt 
es Apologeten einer Neutralität 
der Ukraine, namentlich der ehe-
malige Vizeaußenminister, Olek-
sandr Chalyi, jetzt „Associate 
Fellow“ am Genfer Zentrum für 
Sicherheitspolitik, mit einem 
Faible für das österreichische 
Modell. 

Zwar war im kürzlichen US-Plan 
für die Beendigung der russisch-
ukrainischen Kampfhandlungen 
keine Rede von einer Neutralität 
der Ukraine, es ist jedoch kei-
nesfalls auszuschließen, dass 
Moskau eine diesbezügliche For-
derung einmal mehr auftischt, 
etwa gegen Ende eines Verhand-
lungsmarathons, wenn sich 
beim Gegenüber Ermattung 

breitmacht, eine bekannte 
Facette russischer Taktik. 
Man braucht nicht viel Phan-
tasie, um sich vorzustellen, 
dass des Kremls Verhandler 
nach einer Vereinbarung 
streben werden, die Russ-
land als einen „Stifter einer 

ukrainischen Eigenstaatlich-
keit“ ausweist und es diese so 
weit als möglich mitgestalten 
lässt. Damit würde man sich ei-
nen Hebel sichern, in Hinkunft 
auch ständig auf die laufende 
Politik der Ukraine Einfluss neh-
men zu können.  

Wenn Österreichs Neutralität für 
Moskau eine internationale Ver-
pflichtung und eine wesentliche 
Grundlage unserer Staatlichkeit 
bedeutet, würde ein Neutrali-
tätsstatus die Ukraine im Sinne 
des Kremls in eine folgenreiche 
Abhängigkeit führen.    

 

Eine Neutralisierung der 
Ukraine ... würde das Land 
entscheidend schwächen. 
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Eine Neutralisierung der Ukraine 
verbunden mit einer Demilitari-
sierung nach den Intentionen 
Russlands würde das Land ent-
scheidend schwächen. 

Eine Kurzfassung dieses Bei-
trags erschien in der Tageszei-
tung „Die Presse“ am 12. De-
zember 2025.  
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